
 

 

B E K A N N T M A C H U N G 

--------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

Wahl des Börsenrates für die Amtsperiode 2026 bis 2028 

 

hier: Auslegung der Wahlvorschlagslisten 

 

Gemäß § 7 Abs 3 der Wahlverordnung (BoeRWVO-NDS) wird hiermit 

bekanntgegeben, dass die Wahlvorschlagslisten ab 

 

Freitag, den 29. August 2025 

 

im Sekretariat der Börsengeschäftsführung, An der Börse 2, 30159 

Hannover, ausliegen. 

 

Von den Wahlberechtigten wurden innerhalb der Vorschlagsfrist in 

den Wahlgruppen 1-7 nicht mehr Personen zur Wahl vorgeschlagen, als 

Mitglieder zu wählen sind. 

 

Damit gelten gemäß § 7 Absatz 1 Satz 2 BoeRWVO-NDS sämtliche 

vorgeschlagenen Personen als gewählt. Eines gesonderten 

Wahlvorganges in Form einer Briefwahl bedarf es somit nicht. 

 

Hannover, den 28. August 2025 

 

- Der Wahlausschuss - 

 

 


